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Wohnmobile) ist keine Erstattung 
möglich. 
 
8. Rücktritt durch den 

Veranstalter 
Ist in der Tourbeschreibung eine 
Mindestteilnehmerzahl ange-
geben, so kann diese Tour bei 
Nichterreichen dieser Mindest-
teilnehmerzahl bis 30 Tage vor 
Reisebeginn storniert werden. Ist 
die Durchführung einer Reise 
nach Ausschöpfung aller Mög-
lichkeiten für uns nicht zumutbar, 
sind wir berechtigt diese bis zu 4 
Wochen vor Reisebeginn 
abzusagen. Der eingezahlte An-
zahlungs- bzw. Reisepreis wird 
Ihnen unverzüglich in voller 
Höhe zurückgezahlt. 
 
9. Kündigung des Vertra- 

ges wegen außerge- 
wöhnlicher Umstände 

Wird die Reise infolge bei Ver-
tragsabschluss nicht vorherseh-
barer höherer Gewalt erheblich 
erschwert, gefährdet oder beein-
trächtigt, so können sowohl wir, 
als auch Sie, den Vertrag gemäß 
§651j BGB kündigen. Wird der 
Vertrag gekündigt, so können wir 
für bereits erbrachte oder zur 
Beendigung der Reise noch zu 
erbringende Reiseleistungen eine 
angemessene Entschädigung 
verlangen. Wir sind verpflichtet 
alle notwendigen Maßnahmen 
zu treffen, insbesondere, soweit 
der Vertrag auch die Rückbeför-
derung umfasst, den Reisenden 
zurückzubefördern. Die Mehr-
kosten für die Rückbeförderung 
sind von den Parteien je zur 
Hälfte zu tragen. Im Übrigen fal-
len die Mehrkosten dem Reisen-
den zur Last. 
 
10. Haftung des Reisever-

anstalters 
Vertragliche Haftungsbeschrän-
kung: 
Unsere vertragliche Haftung für 
Schäden, die nicht Körperschä-
den sind, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt, 
(a) soweit ein Schaden des Rei-
senden weder vorsätzlich noch 
grob Fahrlässig von uns herbei-
geführt worden ist, oder 
(b) soweit wir für einen dem Rei-
senden entstandenen Schaden 
allein wegen eines Verschuldens 
eines Leistungsträgers verant-
wortlich sind. 
Deliktische Haftungsbeschrän-
kung: 
Für alle gegen den Veranstalter 
gerichteten Schadensersatzan-
sprüche aus unerlaubter Hand-
lung, die nicht auf Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit beruhen, 
haftet der Veranstalter bei Sach-
schäden bis EUR 4.100; über-
steigt der dreifache Reisepreis 
diese Summe, ist die Haftung für 
Sachschäden auf die Höhe des 
dreifachen Reisepreises be-
schränkt. Diese Haftungssum-
men gelten jeweils je Reisenden 
und Reise. 
Gesetzlich Haftungsbeschrän-
kung: 
Ein Schadenersatzanspruch ge-
gen uns ist insoweit beschränkt 
oder ausgeschlossen, als auf-
grund internationaler Über-
einkommen oder auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vor-
schriften, die auf die von einem 
Leistungsträger zu erbringenden 
Leistungen anzuwenden sind, 
ein Anspruch auf Schadenersatz 
gegen den Leistungsträger nur 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen oder Beschränkungen gel-
tend gemacht werden kann oder 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen ausgeschlossen ist. Soweit 
wir vertraglicher Luftfrachtführer 
sind, regelt sich die Haftung nach 
den Bestimmungen des Luftver-
kehrsgesetzes in Verbindung mit 
den Internationalen Abkommen 
von Warschau, Den Haag, Gua-
dalajara und der Montrealer Ver-
einbarung. 
 
11. Mitwirkungspflicht 
der Reisende ist verpflichtet, bei 
auftretenden Leistungsstörun-
gen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen mitzuwirken, 
eventuelle Schäden zu vermei-
den oder gering zu halten. Er ist 
insbesondere verpflichtet, seine 
Beanstandung unverzüglich der 
örtlichen Reiseleitung bzw. dem 
Veranstalter zur Kenntnis zu 
geben. Unterlässt der Reisende 
schuldhaft einen Mangel anzu-
zeigen, so tritt ein Anspruch auf 
Minderung nicht ein. 
 
12. Pass-, Visa- und ge-

sundheitspolizeiliche 
Formalitäten 

Für die Einhaltung dieser Be-
stimmungen ist der Reisende 
selbst verantwortlich. Bei Bu-
chung bzw. mit der Buchungs-
bestätigung weisen wir auf 
gültige Bestimmungen hin, die 
grundsätzlich nur für deutsche 
und österreichische Staatsbür-
ger gelten. Reisende anderer 
Staatsangehörigkeit, Staatenlo-
se und Reisende mit doppelter 
Staatsbürgerschaft müssen sich 
bei den jeweiligen Ländervertre-
tungen über die Bestimmungen 
informieren. Entstehen infolge 

fehlender persönlicher Voraus-
setzungen für die Reise Schwie-
rigkeiten, so kann der Reisende 
nicht kostenfrei von der Reise 
zurücktreten. Es entstehen die 
vorgenannten Stornokosten. 
Grundsätzlich ist die Einreise in 
die USA für deutsche und öster-
reichische Staatsbürger nur mit 
dem maschinenlesbaren Reise-
pass (roter EU-Pass) möglich, der 
noch mindestens bis zur Ausreise 
gültig sein muss. Kinder benöti-
gen einen eigenen maschinen-
lesbaren Reisepass. 
Kurzfristige Änderungen sind 
möglich. 
Die genauen Bestimmungen finden 
Sie unter www.usembassy.de 
Die Einreise nach Kanada ist mit 
einem bis zur Ausreise gültigen 
Reisepass möglich. 
 
13. Ausschluss von Ansprü-

chen; Verjährung 
Bei Leistungsstörungen bzw. auf-
treten eines Mangels müssen Sie 
diesen der örtlichen Reiseleitung 
unverzüglich anzeigen und um 
Abhilfe ersuchen. Ist eine örtli-
che Reiseleitung nicht erreichbar, 
so müssen Sie uns (gegen Erstat-
tung der Kosten) unverzüglich 
telefonisch oder per Fax benach-
richtigen und uns eine angemes-
sene Frist zur Abhilfe einräumen. 
Sämtliche Ansprüche gegenüber 
dem Reiseveranstalter sind in-
nerhalb eines Monates nach dem 
vertraglich vorgesehenen Rück-
reisedatum bei uns geltend zu 
machen. Die Ansprüche verjäh-
ren nach 1 Jahr. Die Verjährung 
beginnt mit dem Tag, an dem die 
Reise dem Vertrag nach enden 
sollte. Ansprüche aus unerlaub-
ter Handlung verjähren nach 3 
Jahren. 
 
14. Unwirksamkeit einzelner 

Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen des Reisevertra-
ges hat nicht die Unwirksamkeit 
des gesamten Reisevertrages zur 
Folge. 
 
15. Reiserücktrittskosten-

und Reiseversicherun-
gen 

Wir empfehlen unbedingt, zu-
sammen mit Ihrer Buchung, eine 
Reiserücktrittskosten-Versiche-
rung abzuschließen. Weiterhin 
empfehlen wir den Abschluss 
einer Auslandskrankenschutz-
Versicherung, da die gesetzli-
chen Krankenkassen meist für 
Leistungen im Ausland keinen, 
oder nur einen geringen, Anteil 
leisten. Über den Abschluss der 

Versicherungen erhalten Sie von 
uns auf Wunsch weitere Infor-
mationen. 
 
16. Gerichtsstand 
Gerichtsstand für Vollkaufleute, 
für Personen, die keinen allge-
meinen Gerichtsstand im Inland 
haben, sowie für Personen die 
Ihren Wohnsitz im Ausland ha-
ben, ist der Gerichtsstand der 
Sitz des Veranstalters. 
 
17. Datenschutz 
Alle erforderlichen personenbe-
zogenen Daten, die Sie uns zur 
Abwicklung Ihrer Reisebuchung 
zur Verfügung stellen, werden 
gemäß Bundesdatenschutzge-
setz gegen missbräuchliche Ver-
wendung geschützt. 
 
18. Veranstalter: 
 
 
Mercator Reisen 
Heinz Dieter Sellke, 
Stephanstr. 30 A D-
47798 Krefeld 
Tel. +49 (0) 2151-801816 
Fax +49 (0) 2151-20972 
 
Vertragspartner ist der Veran-
stalter, bei dem die Reise ge-
bucht wurde. 
 
Stand: 1.12.2005 
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Allgemeine Reisebedingungen 
1. Abschluss des Reisever-

trages 
Sie bieten uns mit Ihrer Reise-
anmeldung den Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich an, 
dies kann mündlich, telefonisch, 
schriftlich per Fax oder EMail 
erfolgen. Der Reisevertrag 
kommt mit der Annahme der 
Anmeldung und der Buchungs-
bestätigung durch uns zustande. 
 
2. Zahlungen 
Ihre Zahlungen sind gemäß 
§651k BGB gegen Insolvenz 
versichert, weil Sie mit der Rei-
sebestätigung den Reisepreissi-
cherungsschein erhalten haben, 
soweit Sie eine Pauschalreise 
gebucht haben. Innerhalb einer 
Woche nach Buchungsbestäti-
gung ist eine Anzahlung in Höhe 
von 10% des Reisepreises (max. 
260 Euro pro Person) zu leisten. 
Die Restzahlung ist 30 Tage vor 
Reisebeginn fällig. Die Reiseun-
terlagen werden Ihnen nach 
Eingang der Zahlung zugesandt 
oder gegen Zahlung in unserem 
Büro ausgehändigt. 
 
3. Leistungen / Preise Der 
Umfang der vertraglichen 
Leistungen und deren Preis er-
geben sich aus der Leistungsbe-
schreibung in unserem jeweils 
gültigen Prospekt bzw. im Inter-
netangebot, insbesondere aus 
der Reisebestätigung. Sonder-
wünsche werden unverbindlich 
an den jeweiligen Leistungsträ-
ger weitergeleitet und sind kein 
Vertragsbestandteil. Alle Anga-
ben in unserem Prospekt bzw. 
Internet entsprechen dem Stand 
der Drucklegung. Für Druck- und 
Rechenfehler kann nicht gehaftet 
werden. 
 
4. Leistungs- und Preisän-

derungen 
Der Reiseveranstalter behält sich 
vor, den im Reisevertrag verein-
barten Preis im Falle der Erhö-
hung der Beförderungskosten 
oder der Abgaben für bestimmte 
Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer 
Änderung der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse 
entsprechend wie folgt zu 
ändern. 
1. Erhöhen sich die bei Abschluss 
des Reisevertrages bestehenden 
Beförderungskosten, insbeson-
dere die Treibstoffkosten, so 

kann der Reiseveranstalter den 
Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung er-
höhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz 
bezogenen Erhöhung kann der 
Reiseveranstalter vom Reisenden 
den Erhöhungsbetrag verlangen. 
b) In anderen Fällen werden die 
vom Beförderungsunternehmen 
pro Beförderungsmittel gefor-
derten, zusätzlichen Beförde-
rungskosten durch die Zahl der 
Sitzplätze des vereinbarten Be-
förderungsmittels geteilt. Den 
sich so ergebenden Erhöhungs-
betrag für den Einzelplatz kann 
der Reiseveranstalter vom Rei-
senden verlangen. 
2. Werden die bei Abschluss 
des Reisevertrages bestehen-
den Abgaben wie Hafen- oder 
Flughafengebühren gegenüber 
dem Reiseveranstalter erhöht, so 
kann der Reisepreis um den ent-
sprechenden, anteiligen Betrag 
heraufgesetzt werden. 
3. Bei einer Änderung der 
Wechselkurse nach Abschluss 
des Reisevertrages kann der 
Reisepreis in dem Umfange 
erhöht werden, in dem sich die 
Reise dadurch für den 
Reiseveranstalter verteuert hat. 
4. Eine Erhöhung ist nur 
zulässig, sofern zwischen 
Vertragsschluss und dem 
vereinbarten Reisetermin mehr 
als 4 Monate liegen und die zur 
Erhöhung führenden Umstände 
vor Vertragsschluss noch nicht 
eingetreten und bei 
Vertragsschluss für den Reise-
veranstalter nicht vorhersehbar 
waren. 
5. Im Falle einer nachträglichen 
Änderung des Reisepreises hat 
der Reiseveranstalter den Reisen-
den unverzüglich zu informieren. 
Preiserhöhungen ab dem 20. Tag 
vor Reiseantritt sind unwirksam. 
Bei Preiserhöhungen von mehr 
als 5 % ist der Reisende berech-
tigt ohne Gebühren vom Reise-
vertrag zurück zu treten oder die 
Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlan-
gen, wenn der Reiseveranstalter 
in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den Reisen-
den aus seinem Angebot anzu-
bieten. Der Kunde hat diesen 
Anspruch unverzüglich nach der 
Mitteilung des Reiseveranstalters 
über die Preiserhöhung diesem 
gegenüber geltend zu machen. 

5. Rücktritt durch den 
Reisegast, Umbuchun-
gen, Ersatzperson 

Sie können jederzeit vor Reisean-
tritt von der Reise zurücktreten. 
Zur Vermeidung von Missver-
ständnissen sollte der Rücktritt 
schriftlich erfolgen. Der Nichtan-
tritt der Reise wird grundsätzlich 
wie Rücktritt gewertet. Treten 
Sie vom Reisevertrag zurück 
oder treten die Reise nicht an, 
können wir Ersatz unserer Auf-
wendungen und der getroffenen 
Reiseleistungen verlangen. Bei 
der Berechnung der Rücktritts-
pauschalen haben wir gewöhn-
lich ersparte Aufwendungen und 
gewöhnlich mögliche anderwei-
tige Verwendungen der Reise-
leistungen berücksichtigt. 
 
6. Die Stornierungs-/Um- 

buchungsgebühren 
betragen in der Regel: 

a) bei Linienflügen und 
Sonderoder Charterflügen 
Umbuchungen und Stornierun-
gen bis 30 Tage vor Abflug mind. 
200 Euro je Person bei Linien-
flügen und bei Charterflügen 
(Condor, LTU, Air Transat u.a.). 
Je nach Tarif der Fluggesellschaft 
können aber auch bis zu 100% 
des Flugpreises sofort nach Bu-
chung entstehen. Die genauen 
Bedingungen Ihres gebuchten 
Fluges erfahren Sie bei Buchung 
und mit der Bestätigung. 
b) bei Flugpauschalreisen und 
sonstigen touristischen Leis-
tungen: 
(Umbuchungen sind nur bis zum 
60. Tag vor Reisebeginn mgl.) 
bis 60. Tag vor Reisebeginn 20% 
des Reisepreises; 
vom 59. bis 30. Tag vor Reisebe-
ginn 30% des Reisepreises; vom 
29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 
40% des Reisepreises, vom 21. 
bis 15. Tag vor Reisebeginn 60% 
des Reisepreises, vom 14. Tag 
bis 1 Tag (Werktag) vor 
Reisebeginn 80% des Reise-
preises 
und am Tag des Reiseantritts und 
bei Nichterscheinen bzw. Stor-
nierung nach Reisebeginn fallen 
90% des Reisepreises an. 
c) Wohnmobilmieten 
Siehe Tabellen auf den Seiten 32 
und 33. 
Umbuchung: EUR 50,- zuzüglich 
evtl. anfallender Gebühren des 
Vermieters. 

d) bei Anschlussprogrammen 
(ohne Flug) 
bis 30 Tage vor Reisebeginn 20% 
des Reisepreises, mind. EUR 50,-
29 bis 7 Tage vor Reisebeginn 
50% des Reisepreises 
6 bis 3 Tage vor Reisebeginn 
70% des Reisepreises 
danach oder bei Nichterscheinen 
90% des Reisepreises 
e) Aktiv- und Erlebnisreisen 
(soweit beim einzelnen 
Programm, bzw. in der 
Bestätigung, keine anderen 
Kosten genannt sind) bis 60 
Tage vor Reisebeginn 25% des 
Reisepreises 
59 bis 45 Tage vor Reisebeginn 
40% des Reisepreises 
44 bis 30 Tage vor Reisebeginn 
60% des Reisepreises 
ab 29. Tag vor Reisebeginn 
100% des Reisepreises. 
f) Umbuchungen 
Sollen auf Ihren Wunsch, nach 
bestätigter Buchung der Reise, 
Änderungen vorgenommen wer-
den (Reisetermin, Reiseziel, Ort 
des Reiseantritts, Unterkunft, 
Beförderungsart, o.ä.), so ent-
stehen uns in der Regel die glei-
chen Kosten wie bei einem Rück-
tritt von der Reise Ihrerseits. Wir 
müssen daher Kosten in gleicher 
Höhe berechnen, wie sie bei ei-
nem Rücktritt zum Zeitpunkt der 
Umbuchung entstanden wären. 
g) Kreuzfahrten 
werden von uns vermittelt. Es 
gelten die Bedingungen und Ge-
bühren der jeweiligen Reederei. 
 
Dem Reisenden bleibt es un-
benommen, dem Veranstalter 
nachzuweisen, dass ihm kein, 
oder ein wesentlich geringerer, 
Schaden entstanden ist, als die 
von ihm geforderte Pauschale. 
 
7. Nicht in Anspruch ge- 

nommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne 
Reiseleistungen infolge vorzei-
tiger Rückreise oder aus sonsti-
gen zwingenden Gründen nicht 
in Anspruch, so werden wir uns 
bemühen, bei dem Leistungsträ-
ger eine Erstattung der ersparten 
Aufwendungen zu erreichen. Die 
Verpflichtung entfällt, wenn es 
sich um völlig unerhebliche 
Leistungen handelt oder wenn 
einer Erstattung gesetzliche oder 
behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen. Bei vorzeitiger 
Rückgabe von Mietfahrzeugen 
(Mietwagen, Motorräder, 

 


